
Michael Hofstätter

Gustav Flecke-Giammarco

SCHIEDSVERFAHREN
IN DER UNTER- 
NEHMENSPRAXIS
Rechtliche und wirtschaftliche 
Grundlagen der internationalen 
Schiedsgerichtbarkeit



Hinweis zum Urheberrecht:

Alle Inhalte dieses eBooks sind 
urheberrechtlich geschützt.

Bitte respektieren Sie die Rechte 
der Autorinnen und Autoren, 

indem Sie keine ungenehmigten 
Kopien in Umlauf bringen.

Dafür vielen Dank!



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !

Und so einfach geht’s: 
 ‒ Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben  

Ihren Buchcode ein, um zu Ihrem Buch zu gelangen 

 ‒ Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende

Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!

Ein neues Leseerlebnis Hinweis zum Urheberrecht:

Alle Inhalte dieses eBooks sind 
urheberrechtlich geschützt.

Bitte respektieren Sie die Rechte 
der Autorinnen und Autoren, 

indem Sie keine ungenehmigten 
Kopien in Umlauf bringen.

Dafür vielen Dank!





Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis





Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Michael Hofstätter/Gustav Flecke-Giammarco

Schiedsverfahren in der 
Unternehmenspraxis
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit

1. Auflage



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de/ abrufbar.

Print:  ISBN 978-3-7910-5726-2 Bestell-Nr. 17215-0001
ePub:  ISBN 978-3-7910-5727-9 Bestell-Nr. 17215-0100
ePDF:  ISBN 978-3-7910-5728-6 Bestell-Nr. 17215-0150

Michael Hofstätter/Gustav Flecke-Giammarco
Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis
1. Auflage, Mai 2024

© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH 
www.schaeffer-poeschel.de 
service@schaeffer-poeschel.de

Bildnachweis (Cover): Umschlag: Stoffers Grafik-Design, Leipzig

Produktmanagement: Anna Pietras
Lektorat: Heike Münzenmaier

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,  
insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und 
der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/
Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 
Ein Unternehmen der Haufe Group SE

Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate 
nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Bu-
ches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.

Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir 
für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und 
verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.



VII 

Herausgegeben von

Michael Hofstätter
Rechtsanwalt in Wien

Gustav Flecke-Giammarco
Rechtsanwalt in München

bearbeitet von
Prof. Dr. Christian Aschauer, Rechtsanwalt in Wien; Eric Belgorodski, LL.M. (Harvard), Rechts-
referendar in Berlin; Sarah Böck, Rechtsanwältin in Wien; Felix Braun, Leiter der Universal-
schlichtungsstelle des Bundes in Kehl am Rhein; Martin Eckerstorfer, Steuerberater in Linz; 
Dr. Marie-Christin Englmann, Rechtsanwältin in München; Thomas Granier, Avocat a la Cour 
in Paris; Dr. Alexander Grimm, LL.M. (Columbia), LL.M.oec. (Halle), Rechtsanwalt in Frankfurt 
am Main; Dr. Pascal Hachem, Rechtsanwalt in Zürich; Martin Hackl, Rechtsanwalt in Wien; 
Dr.  Heidrun Halbartschlager, Rechtsanwältin in Wien; Dr. Manfred Heider, Rechtsanwalt in 
Wien; Matthias Hofstätter, Steuerberater in Wien; Dr. Daniel Holzmann, Rechtsanwalt in Mün-
chen; Dr. Christoph Keller, LL.M.(LSE), Rechtsanwalt in Berlin; Ulrich Kopetzki, Rechtsanwalt in 
Wien; Ria Kucera, Rechtsanwältin in Wien; Dr. Christoph Liebscher, MBA, Rechtsanwalt in Wien; 
Dr. Anne  Löhner, LL.M. (Columbia), Rechtsanwältin in München; Prof. Dr. Jan Lüttringhaus, LL.M. 
(Columbia), Universitätsprofessor in Hannover; Iwona Machocka, Rechtsreferentin der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes in Kehl am Rhein; Elisabeth Nuncic-Painsi, Richteramtsanwär-
terin in Graz; Nadine Pfiffner, LL.M. (King’s College London), Rechtsanwältin in Zürich; Martin 
Platte, LL.M. (LSE), Rechtsanwalt in Wien; Friederike Schäfer, Rechtsanwältin in Wien; Dr. Nils 
Schmidt-Ahrendts, Rechtsanwalt in Hamburg; Prof. Dr. Harald Sippel, MBA, Rechtsanwalt in 
Kuala Lumpur; Dr. Dirk Wiegandt, LL.M. (Cambridge), Referent im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) in  Berlin; Dr. Venus Valentina Wong, Bakk. phil., Rechtsanwältin 
in Wien.

Geleitworte von
Dr. Ramona Schardt, LL.M. (UVA), Generalsekretärin der Deutschen Institution für Schieds-
gerichtsbarkeit, Bonn
Mag. iur. Niamh Leinwather, BCL, MES, Generalsekretärin der Internationalen Schiedsinstitu-
tion der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC), Wien





IX 

Vorwort der Herausgeber zur 1. Auflage

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Buch »Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis: Rechtliche und wirtschaftliche 
Grundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit« wurde als Gemeinschaftsprojekt 
von 29 Autoren1 aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz für Unterneh-
men geschrieben. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil 1 erläutert die »Grundlagen des 
Schiedsverfahrens sowie Alternativen zum Schiedsverfahren«. Teil 2 stellt den Ablauf eines 
Schiedsverfahrens »[v]om Abschluss der Schiedsvereinbarung bis zur Vollstreckung eines 
Schiedsspruchs« dar. Teil 3 behandelt prozess- und branchenspezifische »Sonderthemen zur 
Schiedsgerichtsbarkeit«.
Insgesamt 26 Kapitel richten sich in erster Linie an Entscheidungsträger in Unternehmen, von 
der Geschäftsführungs- bis zur Projektebene und unabhängig davon, ob sie mit ihrem ersten 
oder hundertsten Schiedsverfahren befasst sind. In der Praxis werden in Großunternehmen 
naturgemäß oft spezialisierte Unternehmensjuristen zuständig sein, aber auch in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung gewinnen Schiedsverfahren so-
wohl auf nationaler wie internationaler Ebene zunehmend an Bedeutung. Auch deshalb han-
delt es sich bei diesem Buch nicht um einen umfassenden juristischen Kommentar oder ein 
weiteres Nachschlagewerk zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, das nur für Parteiver-
treter, Schiedsrichter und andere Verfahrensbeteiligte mit juristischer Ausbildung zugänglich 
ist. Vielmehr soll das Buch auch allen anderen an dem Thema Schiedsverfahren interessierten 
oder mit der Planung, Durchführung und Abwicklung der verschiedenen Phasen eines Schieds-
verfahrens befassten Personen konkrete, konzise und akkurate Ratschläge für den Umgang mit 
dieser Spezialmaterie geben.
In Anbetracht der praktischen Bedürfnisse des angesprochenen Leserkreises bei seiner täg-
lichen Arbeit erläutern die Autoren in kurzer und prägnanter Weise den typischen Ablauf eines 
Schiedsverfahrens und die entscheidenden Stellschrauben für eine zeit- und kosteneffizien-
te Verfahrensführung, von der Abfassung der Schiedsvereinbarung bis zur Anerkennung und 
Vollstreckung eines Schiedsspruchs. Sie geben dem Leser dank ihrer langjährigen Erfahrung 
als Schiedspraktiker und Unternehmensjuristen dabei auch zahlreiche Praxistipps mit auf den 
Weg und zeigen auf, dass es sich bei der Durchführung eines erfolgreichen Schiedsverfahrens 
keineswegs um »Raketenwissenschaft« handelt.

1 Zur besseren Lesbarkeit wird verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen 
umfassen gleichermaßen weibliche, männliche und non-binäre Personen; alle sind damit gleichberechtigt 
angesprochen.
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Abschließend möchten sich die Herausgeber bei allen Autoren und dem Verlag für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Dank gilt insbesondere auch den zahlreichen weiteren Helfern, 
wobei vor allem Elisa Bisi, Marie Hervol, Sophia Sorg, Cristina Antonello, Marion Novak und 
Hugo Starzer hervorzuheben sind, die die Herausgeber bei der Erstellung und Durchsicht des 
Manuskripts redaktionell unterstützt haben.

Michael Hofstätter und Gustav Flecke-Giammarco 
Wien/München im Januar 2024
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Geleitwort Dr. Ramona Schardt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Unternehmerisches Handeln ist in erster Linie auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. In mei-
ner langjährigen Tätigkeit als Inhouse-Juristin habe ich erfahren, dass Konflikte und Streitig-
keiten im Geschäftsalltag eine erhebliche Belastung darstellen können. Sie beanspruchen 
Zeit, Energie und Ressourcen und bergen das Risiko, den Unternehmenserfolg zu gefährden. 
In vielen Bereichen des Wirtschafts- und Gesellschaftsrechts werden solche Streitfälle daher 
vor Schiedsgerichten verhandelt. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat sich als äußerst effektive Me-
thode zur Lösung nationaler und internationaler Handelskonflikte etabliert. Sie beruht auf der 
Autonomie der Parteien und ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse. 
Ihr Hauptziel ist die zeitnahe und kosteneffiziente Beilegung von Konflikten, um Unternehmen 
zu ermöglichen, sich schnell wieder auf ihre eigentlichen Unternehmensziele zu konzentrieren.
Dieses Ziel kann am besten erreicht werden, wenn alle Beteiligten eines Schiedsverfahrens, 
also nicht nur die Schiedsrichter und die Vertreter der Parteien, sondern vor allem auch die 
im Unternehmen tätigen Personen, mit den Grundlagen, Regeln, Abläufen und Besonderhei-
ten der Schiedsgerichtsbarkeit vertraut sind. »Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis: 
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit« richtet 
sich daher zum einen an Juristen und Entscheidungsträger in Unternehmen. Das Buch bietet 
eine verständliche Darstellung der vielfältigen Aspekte und Perspektiven der Schiedsgerichts-
barkeit und enthält wertvolle Empfehlungen für die praktische Anwendung in Unternehmen. 
Dadurch leistet es einen wichtigen Beitrag zur Überwindung etwaiger Vorbehalte und Beden-
ken in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit. Zum anderen werden Parteivertreter, Schiedsrich-
ter und alle anderen am Thema Interessierten von der unternehmensbezogenen Perspektive 
des Buches profitieren, die dazu beiträgt, das Bewusstsein für verschiedene Ansätze und Her-
angehensweisen zu stärken.
Für mich ist dieses von den Herausgebern und Autoren geschaffene Werk daher ein weiterer 
wichtiger und willkommener Beitrag zur Förderung der Schiedsgerichtsbarkeit.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und inspirierende Lektüre.

Dr. Ramona Schardt, LL.M.
Generalsekretärin der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), Bonn
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Geleitwort Niamh Leinwather

Streitigkeiten, egal in welcher Form, bedeuten eine enorme Belastung und Ablenkung vom 
täglichen Geschäft für Unternehmen. Wenn Unternehmer:innen mit Streitigkeiten konfrontiert 
sind, stehen die Kosten und allfällige Verfahrensdauer für die Konfliktlösung im Vordergrund. 
Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahren sind Unternehmen gezwungen, bewuss-
ter mit Ressourcen umzugehen. Aus diesem Grund entwickelt sich ein Trend, viele Themen im 
Unternehmen »inhouse« zu behandeln und externe Rechtsvertretungen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt an Bord zu holen. Rechtsabteilungen kommt daher eine immer bedeutendere 
Rolle zu. Für Rechtsabteilungen ist es daher imperativ aber nicht immer leicht, ein gutes Ver-
ständnis von den unterschiedlichen ADR-Methoden zu haben.
Diese Herausforderungen für Unternehmen haben die Herausgeber erkannt und die hervor-
ragenden Autor:innen, die als renommierte Expert:Innen oder »Rising Stars« in der Schiedsge-
richtsbarkeit gelten, haben einen praxisorientierten und modernen Leitfaden für Unternehmen 
im DACH-Raum geschaffen. 
Dieses Handbuch beinhaltet Kontrollfragen und Checklisten, die Unternehmer:innen in der 
Praxis gut einsetzen können, um informierte Entscheidungen über ihre Streitigkeit zu treffen. 
Das Buch bietet Hilfestellung für vielfältige Fragen zu ADR-Methoden, von Tipps für die Erstel-
lung von Schiedsklauseln (inklusive Praxisbeispielen — how not to!) bis zu praktischen Über-
legungen bei der Auswahl der richtigen Schiedsinstitution und der besten Parteienvertreter. 
Unternehmer:innen, die bereits Erfahrung mit Streitigkeiten haben, finden tiefergehende Ein-
blicke in die Welt von Dokumentenvorlagen oder Urkundenbeweisen und können in sektorspe-
zifische Themen wie unter anderem Post-M&A eintauchen.
Ich bin davon überzeugt, dass dieses gelungene Buch als Wegbegleiter für Unternehmer:innen 
dienen wird und es hiermit gelingt, etwaige falsche Vorurteile gegenüber der Schiedsgerichts-
barkeit aufzuklären. 
Herzlichen Glückwünsch an die Herausgeber Michael Hofstätter und Gustav Flecke-Giammar-
co. Go n’éirí on bóthar libh!2

Mag. iur. Niamh Leinwather, BCL, MES 
Generalsekretärin der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich 
(VIAC), Wien

2 Auf Gälisch »Möget ihr Erfolg haben!«.
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